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Nachhaltigkeitskriterien für Ausgangsstoffe zur Herstellung von Biokraftstoffen

Ausgangssto0e zur Herstellung von Biokraftsto0en dürfen nicht von folgenden Flächen mit hohem Wert hinsichtlich

der biologischen Vielfalt stammen, das heißt von Flächen, die im oder nach Januar 2008 folgenden Status hatten,

unabhängig davon, ob die Flächen noch diesen Status haben:

1. 1.)Primärwald und andere bewaldete Flächen, das heißt Wald und andere bewaldete Flächen mit einheimischen

Arten, in denen es kein deutlich sichtbares Anzeichen für menschliche Aktivität gibt und die ökologischen

Prozesse nicht wesentlich gestört sind;

2. 1a.)Wald mit großer biologischer Vielfalt oder andere bewaldete Flächen, die artenreich und nicht degradiert sind

oder für die die zuständige Behörde eine große biologische Vielfalt festgestellt hat, es sei denn, es wird

nachgewiesen, dass die Gewinnung des Rohstoffs den genannten Naturschutzzwecken nicht zuwiderlief;

3. 2.)Folgende ausgewiesene Flächen, sofern nicht nachgewiesen wird, dass die Gewinnung des Rohstoffs den

genannten Naturschutzzwecken nicht zuwiderläuft;

1. a)durch gesetzliche Bestimmungen oder von der zuständigen Behörde ausgewiesene Flächen für

Naturschutzzwecke,

2. b)Flächen für den Schutz seltener, bedrohter oder gefährdeter Ökosysteme oder Arten, die in

internationalen Übereinkünften anerkannt werden oder in den Verzeichnissen zwischenstaatlicher

Organisationen oder der Internationalen Union für die Erhaltung der Natur aufgeführt sind, vorbehaltlich

ihrer Anerkennung gemäß dem Verfahren des Artikels 18 Abs. 4 Unterabsatz 2 der Richtlinie 2009/28/EG.

4. 3.)Grünland von mehr als einem Hektar mit großer biologischer Vielfalt

1. a)natürliches Grünland, das ohne Eingriffe von Menschenhand Grünland bleiben würde und dessen

natürliche Artenzusammensetzung sowie ökologische Merkmale und Prozesse intakt sind, oder

2. b)künstlich geschaffenes Grünland, das heißt Grünland, das ohne Eingriffe von Menschenhand kein

Grünland bleiben würde und das artenreich und nicht degradiert ist und für das die zuständige Behörde

eine große biologische Vielfalt festgestellt hat, sofern nicht nachgewiesen wird, dass die Ernte des Rohstoffs

zur Erhaltung des Status als Grünland mit großer Artenvielfalt erforderlich ist. 21.12.2018 L 328/130

Amtsblatt der Europäischen Union DE

5. 4.)Flächen mit hohem Kohlenstoffbestand, die im Januar 2008 einen der folgenden Stati hatten, diesen Status

aber nicht mehr haben. Dieser Absatz findet keine Anwendung, wenn zum Zeitpunkt der Gewinnung des

Ausgangsstoffes zur Herstellung von Biokraftstoffen die Flächen denselben Status hatten wie im Januar 2008:

1. a)Feuchtgebiete, d. h. Flächen, die ständig oder für einen beträchtlichen Teil des Jahres von Wasser bedeckt

oder durchtränkt sind;

2. b)kontinuierlich bewaldete Gebiete, d. h. Flächen von mehr als einem Hektar mit über fünf Meter hohen

Bäumen und einem Überschirmungsgrad von mehr als 30 % oder mit Bäumen, die auf dem jeweiligen

Standort diese Werte erreichen können;

3. c)Flächen von mehr als einem Hektar mit über fünf Meter hohen Bäumen und einem Überschirmungsgrad

von 10 bis 30 % oder mit Bäumen, die auf dem jeweiligen Standort diese Werte erreichen können, sofern

nicht nachgewiesen wird, dass die Fläche vor und nach der Umwandlung einen solchen Kohlenstoffbestand

hat, dass unter Anwendung der in Anhang X Teil C beschriebenen Methode die in §12 Abs. 3 genannten

Bedingungen erfüllt wäre.
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